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Fördersätze bei PLENUM- und Biosphärengebietsprojekten 

· Der Fördersatz für Kommunen beträgt max. 50 %.

· Der Fördersatz von Investitionen soll i.d.R. 40 % nicht übersteigen (Ausnahme bei besonders naturschutzwichtigen Maßnahmen ohne erwerbs-

wirtschaftliche Orientierung).

· Veranstaltungen werden maximal 3 Mal mit degressivem Fördersatz bezuschusst, Förderhöchstsatz 70 %.

· Der durchschnittliche Fördersatz aller Projekte soll max. 50% betragen.

	Zuwendungsfähige Maßnahmen
	Zuwendungsempfänger
	Fördersätze
	Projektbeispiele

	LPR-Teil B 1 

Biotopgestaltung, Artenschutz


	· Landwirt 

· Verband oder Verein

· Sonstige Person des öffentlichen und privaten Rechts 

· Kommune (Stadt- und Landkreis, Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverband) 


	· Der Fördersatz für Kommunen beträgt max. 50%, im übrigen  max. 70%
	· Anlegen einer Wirtschaftshecke zur Beerennutzung, Gärtnerei Hespeler, 50%

· Anlage eines Tümpels auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen, Bundesanstalt für Immobileinaufgaben, 50%

· Streuobst-Arboretum Hopfenburg, Förderverein Hopfenburg e.V, .70%

	LPR-Teil D 1
Investitionen im landwirtschaftlichen Betrieb im Hinblick auf die Erhaltung der Kulturlandschaft:

· Bauliche Anlage und technische Einrichtung

· Maschine oder Gerät
	· Landwirt 


	· Fördersatz soll i.d.R., angelehnt an D 2, 40% nicht über​steigen 


	· Einrichtung eines Schulungs-Backraums / Vermarktung von Fruchtschalenmehl, Herr Dünkel/Frau Ankele, 35%

· Mobile Veranstaltungsstation mit Verkostungsmöglichkeit, Christine Bischoff u. Uta Kramer 35%

· Anschaffung von mobilen Klauenbehandlungsanlagen zur Bekämpfung der Moderhinke bei Schafen, Schäfer Class und Holderle, 40%



	LPR-Teil D 2
Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse:

· Bauliche Anlage und technische Einrichtung

· Kosten der Vorplanung


	· Erzeugerzusammenschluss sowie Unternehmen des Handels, der Be- oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

· Einzelerzeuger können nur unter bestimmten Voraussetzungen  Zuwendungsempfänger sein.
	· Der Fördersatz für Vermarktungsinvestitionen beträgt bis 40% der zuwendungsfähigen Kosten

· Kosten für Architekten-, Ingenieur- und Beraterhonorare sind nur bis 12% der zuwendungsfähigen Kosten anrechenbar


	· Umbau eines Maschinenschuppens zur Herstellung des Schwäbischen-Alb-Dinkel Whiskys, Rabel, 20%                                                                                     

· Mostereien, Bag-in-Box- Anlagen, 20%                                                                              

· Erweiterung der Trocknungs- und Reinigungskapazitäten für die Albleisa, Mammel, Holzschuh, Wahl 35%

· Wacholderbar im Württemberger Zug, SAB 40%

                                                                        

	LPR-Teil D 3

Investitionen eines Dritten im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege und Landeskultur:

· Bauliche Anlage und Einrichtung

· Weg, Parkplatz, Informationstafel, Schild

· Fahrzeug, Maschine oder Gerät
	· Landwirt
· Verband oder Verein
· Sonstige Person des Privatrechts
· Kommune (Stadt- und Landkreis, Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverband)

	· Fördersatz soll bei erwerbswirtschaftlicher Orientierung i.d.R. 40% nicht über​steigen

· Der Fördersatz für Kommunen beträgt max. 50%

· Bei Umweltbildungsprojekten von Vereinen ohne wirtschaftlichen Hintergrund in Ausnahmefällen bis zu 70%  
	· Fahrradanhänger für neue Buslinie Lenningen-Römerstein, LRA ES, 40%

· Beschilderung und Pflanzung einer Brennsorten- u. Wildobstanlage am Ermstalobstradweg, Gemeinde Riederich, 50%

· Neustrukturierung Obstanlage Unterer Galgenberg, OGV Bad Urach, 60%



	LPR-Teil E 2
Dienstleistung und Organisation zur Vermarktung ökologischer oder regionaler landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte:

· Vermarktungskonzeption
· Organisation eines zu gründenden oder wesentlich zu erweiternden Erzeugerzusammenschlusses
· Externe Beratung, Qualitätskontrolle und –mana​gement, Umweltmanagement, Erstzertifizierung


	· Erzeugerzusammenschluss sowie Unternehmen des Handels, der Be- oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte.
	· Bei Vermarktungskonzeptionen kann eine Zuwendung bis 90% bzw. max. 37.500 € gewährt werden.


	· Aufbau einer Alb-Angus-Vermarktung, EZG Alb-Angus 40%

· Zwergzebu Vermarktungskonzeption, KWSM-GbR, 40%

· Marketingkonzept für den Vertrieb von biologisch-regionalen Fertigprodukten, Biohotel Rose in Hayingen-Ehestetten, 40%



	LPR-Teil E 3
Dienstleistung eines Dritten zum Zwecke des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur:

· Projektbezogene Konzeption und Beratung zur Einführung der Konzeption 

· Management

· Beratung zur Umsetzung

· Marketing (außer landwirtschaftliche Vermarktungskonzeptionen nach E2 LPR), Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (siehe PLENUM interne Regelungen
	· Kommune (Stadt- und Landkreis, Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverband), begrenzt auf projektbezogene Konzeptionen und Beratung durch Dritte zur Einführung der Konzeptionen.

· Sonstige Person des Privatrechts


	· Der Fördersatz für Kommunen beträgt max. 50 %.

· Für sonstige Personen des Privatrechts beträgt der Fördersatz bis 90% der zuwendungsfähigen Kosten.


	· Erstellung und Umsetzung Tourismuskonzeption Bärenhöhle, Gemeinde Sonnenbühl, 50%

· Konzeption Besinnungsweg Ehinger Alb, Stadt    Ehingen,  50%

· Burgen und Burgstellen am Nordrand des BSG, LRA ES 50%

· Elsbeerenföderung im Stadtwald Schelklingen, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 70%




